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ſie eute bereits Milch getrunken hatte, mit der Begründung,
daß die Kranke von der Begünſtigung des oben zitierten Dekretes
Gebrauch machen onnte. Allein da bleibt doch zu unterſuchen, ob
da Dekret auf derlei Perſonen angewendet werden kann.

Die Perſon, Um die eS ſich handelt, cheint gau wohl nüchtern
leiben 3u können, nd bei den anderen Kommunionen, die ſie devo-
tionis empfing, auch atſä nüchtern geweſen zu ſein; ſon
iſt der ganze Fall heute eine Selbſtverſtändlichkeit. Nun pricht aber
unſer Dekret von aegrotis diuturno morbo laborantibus qui
natüurale 1leiunium 11 8Su integritate SETVaTE nequeant. Auf dieſe
allein findet C5 enne Anwendung. Gehört alſo jene Perſon, der
Commodus die heilige Kommunion ret nicht 3u dieſer Art von
Kranken, die ni nüchtern leiben können, ſo kann ſie auf keine
Begünſtigung Anſpruch erheben. Der Grund ſcheint übrigens ganz
einleuchtend. Denn er wollte die Kirche mit der Beſtimmung
über die Krankenkommunion nicht das Gebot des jeiunium naturale
aufheben, ſondern bloß den Kranken, die dieſes nicht halten können,
die heilige Kommunion ermöglichen. Hier reffen alſo zwei Gebote
zuſammen, das Gebot, beziehungsweiſe der Unſch der Kirche, recht
oft die heilige Kommunion 3u empfangen, und das Gebot der
Nüchternheit; aber zwei ich berührende Gebote nebeneinander
beſtehen können, ſind beide zu beobachten. Nur das nicht mög⸗
lich iſt, da muß das eine weichen, in unſerem Falle das jleiunium
naturale. Für die übrigen Fälle bringt da Dekret keinerlei
Aenderung, eS wird vielmehr ausdrücklich auf die Beſtimmungen
des Ituuale verwieſen und dieſe 3u halten befohlen.

Oder Wer ES, dem Kooperator Commodus Recht zu geben,
anſtatt einer kränklichen Perſon einem robuſten Knechte, der

ſich beim Holzfällen den Fuß gebrochen und jetzt ſchon mehrere
Monate das Bett hüten mußte, die heilige Kommunion gereicht
hätte? Solchen „Kranken“ mit Umgehung des jeiunium naturale
die Kommunion zu ermöglichen, kann doch niemals Im Sinne der
Kirche liegen. Der Grund iſt aber bei beiden weſentlich derſelbe.
Freilich darf bei Beurteilung der Unmöglichkeit nüchtern 3 leiben nicht
ängſtlich rigoriſtiſch vorgegangen werden, on wird das Dekret, das
doch eine Erleichterung bringen ſollte, vielfach nutzlos und MUur eine
Quelle von Skrupeln.

VII [Kommunion am Karſamstag.) An einem Kar  2
ſamstag rüh ird der Pfarrer Petrus zeitlich QAus den Federn
geholt mit der Begründung, ern ganz fremder Herr möchte
beichten Der farrer geht eilends In die Kirche und nimmt die
Beichte des Fremden auf Weil der Seelſorger ſonſt niemand bei
ſeinem Beichtſtuhl ſtehen ie chickt V& ſich wieder nach Quſe
3u gehen. Da TU der önitent, der jedenfalls mit den Rubriken
des Karſamstags nicht beſten vertraut war, zum Prieſter und
bittet ihn auch um die heilige Kommunion.
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Der Pfarrer, eun mM rubriziſtiſcher Hinſicht wohl verſierter
ann, weiß L da QAm Karſamstag die heilige Kommunion
erſt nach dem Hocha oder Unter dem Hochamt nach der Kom⸗
munion des Zelebranten, aber auch nUL dort, die Gewohnheit
beſteht,?) ausgeteilt werden dürfe. dieſe Vorſchrift macht Er den
remden aufmerk am nd fügt inzu, daß in ſeiner Pfarrei eine

E; EL müſſe ſichſolche Gewohnheit überhaupt nicht exiſtier
alſo bis zehn Uhr gedulden, dann könne EL ihn abſpeiſen. Der Herr
erwidert, EL müſſe mit dem nächſten Zug weiterfahren, S ſei dann
ſehr zweifelhaft, ob 1 Iin der öſterlichen Zeit überhaupt die heilige
Kommunion werde empfangen können.

ler iſt der Entſchluß leicht gefaßt Auf der einen Seite das
ſtrenge Gebot der Oſterkommunion, das quoad Substantiam ein
göttliches iſt und m ezug auf die Zeit ein allgemeines
Kirchengebot, auf der anderen Seite Kongregationsentſcheidungen.

Doch lehe da! wie der Pfarrer un die Sakriſtei hinein⸗
geht um Rochet nd ola, Um den fremden Herrn „abzuſpeiſen“,
nie ſich eine ältere Frauensperſon auch mit hin zur Kommunion⸗—
bank Sie hat eS gewußt, daß In dieſer Kirche Karſamstag
nie abgeſpeiſt wird.

Wa ſoll der Prieſter In dieſem Falle machen?
denke miu die Löſung folgendermaß Die Frau einfach

übergehen, wie man ſagt, zu tun, als ob ſie gar nicht dortkniete,
iſt eine ſehr heikle Sache Einmal liegt nahe, daß ſich die (Ute
ohne Aufklärung denken: Schau, der eine, elegante Herr wird ab
geſpei und die Arme Frau nicht Zum zweiten geht eS nicht an,
die Frau, vielleicht gar Im Aerger, zurechtzuweiſen. azu iſt der
Ort und namentlich die Gelegenheit, nämlich die Spendung der
heiligen Kommunion, viel zu heilig. Auch das etwa anweſende Volk
und amit die beſagte Frau zu belehren nd auf die kirchlichen
Vorſchriften aufmerkſam 3 machen, zu erzählen, daß der Fremde
eigens erſucht welche Gründe 9 ins Feld geführt habe ＋ waäre

außergewöhnliches und nicht empfehlen.
handelt ſich hier Entſcheidungen der heiligen ten-⸗

kongregation, die man ſelbſtverſtändlich reſpektieren wird, die aber
gut wie andere Geſetze PeT epikiam ihre verpflichtende Kraft

verlieren önnen. Die oben aufgezählten Gründe, denen ſich noch ein
oder der andere anreihen ließe, machen eine Epikie zum mindeſten
robabel.

Der Pfarrer ſoll auch der Frau die heilige Kommunion reichen,
die Wiederholung eines ſolchen Zwiſchenfalles aber für die Ulun
Ar entſprechende Aufklärung hintanhalten!
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